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Auf die gleichzeitige Verwendung 
männlicher, weiblicher und diverser 
Sprachformen verzichten wir. 

Personenbezogene Formulierungen 
sind geschlechtsneutral zu verste-
hen. Es wird in diesen Bedingungen 
das generische Maskulinum ver-
wendet, wobei alle drei Geschlech-
ter gleichermaßen gemeint sind. 

Der Versicherungsschutz er-
streckt sich auf die im Versiche-
rungsschein/Nachtrag näher be-
zeichneten Risiken im Rahmen 
der jeweiligen nachfolgend aufge-
führten Bestimmungen. 

1 Versicherte Risiken 

Versichert ist – im Rahmen er dem 
Vertrag zugrundliegenden Allgemei-
nen Haftpflicht-Versicherungs-
bedingungen AHB 2008 und der 
nachstehenden Bestimmungen – die 
gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers als 

Privatperson 

aus den Gefahren des täglichen Le-
bens – mit Ausnahme der Gefahren 
eines Betriebes, Berufes, Dienstes, 
Amtes (auch Ehrenamtes), einer ver-
antwortlichen Betätigung in Vereini-
gungen aller Art oder einer ungewöhn-
lichen Beschäftigung. 

In s b e s o n d e r e 

1.1 als Familien- und Haushaltungs-
vorstand (z. B. aus der Aufsichts-
pflicht über Minderjährige); 

1.2 als Dienstherr der in seinem 
Haushalt tätigen Personen; 

1.3 als Inhaber 

a. einer oder mehrerer im Inland 
gelegener Wohnungen (bei Woh-
nungseigentum als Sondereigen-
tümer) – einschließlich Ferienwoh-
nung -, 
 
bei Sondereigentümern sind versi-
chert Haftpflichtansprüche der 
Gemeinschaft der Wohnungsei-
gentümer wegen Beschädigung 
des Gemeinschaftseigentums.  
 
Die Leistungspflicht erstreckt sich 
jedoch nicht auf den Miteigen-
tumsanteil an dem gemeinschaftli-
chen Eigentum. 

b. eines im Europa gelegenen Ein- 
oder Zweifamilienhauses, sofern 
dieses im Eigentum des Versiche-
rungsnehmers und dessen Eltern 
oder Kinder befindet und von die-
sen bewohnt wird; 

c. eines im Europa gelegenen Wo-
chenendhauses, 

d. eines im Inland befindlichen, fest 
abgestellten Wohnwagens 

e. eines unbebauten Grundstücks 
innerhalb der EU bis 7.000 qm. 

Sofern sie vom Versicherungsnehmer 
ausschließlich zu Wohnzwecken ver-
wendet werden, einschließlich der 
zugehörenden Garagen und Gärten 
sowie eines Schrebergartens. 

1.4 aus dem Miteigentum an zum Ein- 
oder Zweifamilienhaus gehören-
den Gemeinschaftsanlagen (z. B. 
gemeinschaftliche Zugänge zur öf-
fentlichen Straße, Wäschetro-
ckenplätze, Garagenhöfe, Abstell-
platz für Mülltonnen), sofern die-
ses im Eigentum des Versiche-
rungsnehmers und dessen Eltern 
oder Kinder befindet und von die-
sem bewohnt wird. 

Zu Ziffer 1.3 (Inhaber) und 1.4 (Mitei-
gentümer) gilt: 

Mitversichert ist die gesetzliche Haft-
pflicht aus der Verletzung von Pflich-
ten, die dem Versicherungsnehmer in 
den oben genannten Eigenschaften 
obliegen, insbesondere Verkehrssi-
cherungspflichten (z. B. bauliche 
Instandhaltung, Beleuchtung, Reini-
gung, Streuen und Schneeräumen auf 
Gehwegen – auch wenn diese Pflich-
ten durch Mietvertrag übernommen 
werden.); 

1.5 aus der Vermietung von 

a) einzeln vermieteten Wohnräumen 
(bspw. Eigentumswohnung, Wo-
chenend- / Ferienhaus) zu privaten 
Zwecken 

b) einer Einliegerwohnung 

c) von bis zu 8 Wohnräumen an 
Urlauber 

d) von Wohnräumen und Wohnge-
bäuden innerhalb der Europäi-
schen Union (EU) und der 
Schweiz 

e) von bis zu 5 im Inland gelegenen 
separaten Stellplätze/Garagen 
(nicht zu mitversicherten Objekten 
gehörend) 

f)  Maximal acht Betten an Feriengäs-
te sofern kein Ausschank nach 
dem Gaststättengesetz erfolgt. Bei 
mehr als acht zu vermietenden 
Betten entfällt der Versicherungs-
schutz aus diesem Vertrag. 

Nicht versichert ist die Haftpflicht 
jedoch von weiteren Objekten und 
Räumen zu sonstigen gewerblichen 
Zwecken. 

1.6 als Bauherr von Bauarbeiten 
(Neubauten, Umbauten, Reparatu-
ren, Abbruch-, Grabarbeiten) bis 
zu einer Bausumme von 250.000 
Euro je Bauvorhaben. Wenn die-
ser Betrag überschritten wird, ent-
fällt die Mitversicherung. Es gelten 
dann die Bestimmungen über die 
Vorsorgeversicherung (Nr. 4 AHB 
2008); 

1.7 als früherer Besitzer aus § 836 
Abs. 2 BGB, wenn die Versiche-
rung bis zum Besitzwechsel be-
stand;  
Ebenso gilt die vorherigen Positio-

nen 1.3 bis 1.6 die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers aus der Unterhaltung einer 
Photovoltaikanlage/Solaranlage 
sowie Windkraftanlage (auf dem 
Dach eines Einfamilienhauses, der 
Garage oder des Nebengebäudes 
auf dem Versicherungsgrundstück) 
mitversichert. Der Versicherungs-
schutz bezieht sich auf die Ver-
kehrssicherungspflicht sowie die 
Einspeisung des Stroms in das 
Netz eines Stromversorgungsun-
ternehmens (gilt auch bei einer 
Gewerbeanmeldung für die Ein-
speisung als Privatperson). 
 
Kein Versicherungsschutz besteht 
für elektrische Leitungen auf frem-
den Grundstücken. 

1.8 als Zwangs-oder Konkursverwalter 
in dieser Eigenschaft; 

1.9 aus dem Besitz und Gebrauch von 
Fahrrädern und Elektrofahrrädern 
für die keine Versicherungs- 
und/oder eine Führerscheinpflicht 
besteht; 

1.10 aus der Ausübung von Sport. 
Nicht versichert ist jedoch eine 
jagdliche Betätigung und die Teil-
nahme an Pferde-, Rad oder Kraft-
fahrzeug-Rennen sowie die Vorbe-
reitung hierzu (Training); 

1.11 auf dem erlaubten privaten Besitz 
und aus dem Gebrauch von Hieb-, 
Stoß- und Schusswaffen, nicht je-
doch zu Jagdzwecken oder zu 
strafbaren Handlungen; 

1.12 aus dem erlaubten Halten und 
Hüten von zahmen Haustieren, 
gezähmten Kleintieren, wilden Tie-
ren (z. B. Schlangen, Spinnen und 
Frettchen) und Bienen. 
 
Nicht versichert ist jedoch die Hal-
tung von Hunden (ausgenommen 
Blindenhunde, Behindertenbe-
gleithunde und Signalhunde), Rin-
dern, Pferden, sonstigen Reit- und 
Zugtieren sowie von Tieren, die zu 
gewerblichen oder landwirtschaftli-
chen Zwecken gehalten werden. 

1.13 als Reiter bei der Benutzung 
fremder Pferde zu privaten Zwe-
cken. Nicht versichert sind Haft-
pflichtansprüche der Tierhalter o-
der –eigentümer. 

1.14 aus Gebrauch von nur auf nicht 
öffentlichen Wegen und Plätzen 
verkehrenden Kfz und Anhänger 
ohne Rücksicht auf eine Höchst-
geschwindigkeit bei 

a) Kraftfahrzeugen mit nicht mehr 
als 6 km/h, 

b) selbstfahrenden Arbeitsma-
schinen mit nicht mehr als 20 
km/h, 

c) einem im Eigentum des VN be-
findlichen, nicht zulassungs- 
und versicherungspflichtigen 
Golf-Caddys auf Golfplätzen; 



 

 

1.15 aus Besitz und Gebrauch von 
ferngelenkten Land- und Wasser-
fahrzeugmodellen; 

1.16 aus Besitz und Gebrauch nicht 
selbstfahrenden Kleingeräten zum 
Rasenmähen und Schneeräumen. 

2 Versicherte Personen 

Mitversichert ist die  

2.1 gleichartige gesetzliche Haftpflicht 

a) des Ehegatten und des eingetra-
genen Lebenspartners des Versi-
cherungsnehmers 

b) ihrer Kinder (auch Stief-, Adoptiv- 
und Pflegekinder) 

c) und ihrer unverheirateten und nicht 
in einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft lebenden Kinder 
(auch Stief-, Adoptiv- und Pflege-
kinder), solange sie sich in noch in 
einer Schul- oder sich innerhalb 
von 12 Monaten anschließenden 
Berufsausbildung befinden (beruf-
liche Erstausbildung – Lehre 
und/oder Studium, auch Bachelor 
mit unmittelbar angeschlossenem 
Master -, nicht Referendarzeit, 
Fortbildungsmaßnahmen und der-
gleichen). 
 
Bei vorliegender Arbeitslosigkeit 
im direkten Anschluss an die 
Schul-/Berufsausbildung besteht 
weiterhin Versicherungsschutz bis 
zu längstens einem Jahr. 
 
Bei Ableistung des Grundwehr- 
oder Zivildienstes (einschließlich 
des freiwilligen zusätzlichen 
Wehrdienstes) vor, während oder 
im Anschluss an die Berufsausbil-
dung bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen. 
 
Dies gilt ebenfalls für Ziffer 2.1 c). 

d) sofern mitversicherte Kinder Kraft 
Gesetz zur Aufsicht über eigene 
minderjährige Kinder verpflichtet 
sind, sind diese ebenfalls mitversi-
chert. 

e) von einem Au-Pair des Versiche-
rungsnehmers und vergleichbaren, 
vorübergehend in den Haushalt 
des Versicherungsnehmers inte-
grierten Personen einschließlich 
minderjähriger Übernachtungsgäs-
te (z. B. Enkelkinder, Austausch-
schüler), soweit kein anderweitiger 
Versicherungsschutz besteht. 

f) darüber hinaus ist die gesetzliche 
Haftpflicht von in häuslicher Ge-
meinschaft mit dem Versicherten 
lebenden Eltern, Schwiegereltern 
und/oder Großeltern des Versiche-
rungsnehmers oder der in Ziffer 
2.1 a genannten Personen mitver-
sichert. 
 
Voraussetzung ist, dass diese bei 
ihm behördlich gemeldet sind und 
keine eigene Privathaftpflichtversi-
cherung besitzen. Eltern und 
Großeltern des Versicherungs-

nehmers oder seines Ehegatten 
sind auch mitversichert, wenn sie 
in einer Pflegeeinrichtung leben. 
 
Nicht versichert sind Haftpflichtan-
sprüche der mitversicherten Per-
sonen gegen den Versicherungs-
nehmer- Auf den Ausschluss der 
Ansprüche des Versicherungs-
nehmers selbst gegen die Versi-
cherten sowie der Ansprüche von 
Versicherten untereinander wird 
besonders hingewiesen (siehe Ziff. 
7.4 AHB 2008). 

g) aus der Tätigkeit als vormund-
schaftlicher bestellter Betreuer / 
Vormund, sofern die Tätigkeit nicht 
gewerblich erfolgt. 

h) der volljährigen geistig und/oder 
körperlich behinderten Kinder, 
auch wenn diese nicht im elterli-
chen Haus leben. Im Versiche-
rungsschein/Nachtrag müssen die 
behinderten Kinder namentlich ge-
nannt sein. 

i) der mit dem Versicherungsnehmer 
in häuslicher Gemeinschaft leben-
den, unverheirateten Enkel, bis zur 
Beendigung einer ununterbroche-
nen Schul- oder unmittelbar an-
schließenden Berufsausbildung, 
maximal jedoch bis zu einem Jahr. 

j) des in häuslicher Gemeinschaft 
mit dem Versicherungsnehmer le-
benden Partners einer nichteheli-
chen Lebensgemeinschaft und 
dessen Kinder. Die Mitversiche-
rung erlischt 2 Jahre nach Beendi-
gung der Schul-/Berufsausbildung. 
 
Die Bestimmungen des vorste-
henden Spielstriches dieser BBR 
finden für die Kinder entsprechen-
de Anwendung. 

 Der Versicherungsnehmer und 
der mitversicherte Partner 
müssen unverheiratet sein. 

 Der mitversicherte Partner 
muss bei der Adresse des 
Versicherungsnehmers gemel-
det sein. 
 
Nicht versichert sind Haft-
pflichtansprüche des Partners 
und dessen Kinder gegen den 
Versicherungsnehmer. Auf den 
Ausschluss der Ansprüche des 
Versicherungsnehmers selbst 
gegen die Versicherten sowie 
der Ansprüche von Versicher-
ten untereinander wird beson-
ders hingewiesen (siehe Ziff. 
7.4 AHB 2008). 

Die Mitversicherung für den Partner 
und dessen Kinder, die nicht auch 
Kinder des Versicherungsnehmers 
sind, endet im Übrigen mit der Aufhe-
bung der häuslichen Gemeinschaft 
zwischen dem Versicherungsnehmer 
und dem Partner; 

k) für Kinder (auch Stief-, Adoptiv- 
und Pflegekinder des unter Ziff. 
2.1 b und c aufgeführten Perso-

nenkreises) mit geisti-
ger/körperlicher Behinderung, 
auch wenn diese nicht im elterli-
chen Haushalt leben; 

l) für Schäden durch mitversicherte 
Kinder wird sich der Versicherer 
nicht auf eine Deliktfähigkeit beru-
fen, soweit dies der Versiche-
rungsnehmer wünscht und ein an-
derer Versicherer (z. B. Sozialver-
sicherungsträger) nicht leistungs-
pflichtig ist. 
 
Der Versicherer behält sich Rück-
griffsansprüche wegen seiner 
Aufwendungen gegen schadener-
satzpflichtige Dritte (z. B. Auf-
sichtspflichtige), soweit sie nicht 
Versicherte dieses Vertrages sind, 
vor. 
 
Die Höchstersatzleistung des Ver-
sicherers für derartige Schäden 
beträgt je Schadenereignis und 
Versicherungsjahr 200.000 Euro. 

2.2 gesetzliche Haftpflicht der im 
Haushalt des Versicherungsneh-
mers beschäftigten Personen ge-
genüber Dritten aus dieser Tätig-
keit. 
 
Das gleiche gilt für Personen, die 
aus Arbeitsvertrag oder gefällig-
keitshalber Wohnung, Haus und 
Garten betreuen oder den Streu-
dienst übernehmen. 
 
Sofern Versicherungsschutz für 
dieselbe Gefahr bei einem ande-
ren Versicherer besteht, haftet 
dieser im Rahmen seines Vertra-
ges allein. Ausgeschlossen sind 
Haftpflichtansprüche aus Perso-
nenschäden, bei denen es sich um 
Arbeitsunfälle und Berufskrankhei-
ten im Betrieb des Versicherungs-
nehmers gemäß dem Sozialge-
setzbuch VII handelt. 

2.3 die Fortsetzung des Versiche-
rungsschutzes nach dem Tod des 
Versicherungsnehmers. 
 
Für den mitversicherten Ehegatten 
des Versicherungsnehmers be-
steht der bedingungsgemäß Versi-
cherungsschutz im Falle des To-
des des Versicherungsnehmers 
bis zum nächsten Prämienfällig-
keitstermin fort. 
 
Wird die nächste Prämie durch 
den überlebenden Ehegatten ein-
gelöst, so wird dieser Versiche-
rungsnehmer. 

2.4 Nachversicherung 
 
Entfällt die Mitversicherung von 
den in den BBR und Ziff. 3.5 und 6 
dieser Bedingungen genannten 
Personen, weil z. B. 
 
- der Versicherungsnehmer ver-
storben ist; 
 
- die Ehe rechtskräftig geschieden, 



 

 

eine eingetragene Lebenspartner-
schaft rechtskräftig aufgehoben 
oder die häusliche Lebensgemein-
schaft mit dem/der mitversicherten 
Lebensgefährten/in beendet wur-
de; 
 
- die Kinder nach der Ausbildung 
berufstätig werden oder geheiratet 
haben 
 
besteht der Versicherungsschutz 
weiter bis zur nächsten Beitrags-
fälligkeit, höchstens aber für 12 
Monate nach Fortfall der Mitversi-
cherung. Wird von den Personen 
bis dahin kein neuer Versiche-
rungsvertrag beantragt, entfällt der 
Versicherungsschutz rückwirkend. 

3 Leistungsumfang 

Es gelten die im Versicherungs-
schein/Nachtrag sowie in diesen BBR 
genannten Deckungssummen und 
Selbstbeteiligungen. Auf Ziff. 6 der 
AHB 2008 wird hingewiesen. 

Sofern im Versicherungs-
schein/Nachtrag nichts anderes ver-
einbart ist, beträgt die Gesamtleistung 
für alle Versicherungsfälle eines Ver-
sicherungsjahres – auch gemäß Vor-
sorgeversicherung (siehe Ziff. 4.2 AHB 
2008) – das Doppelte der vereinbarten 
Deckungssummen. 

4 Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge 

Nicht versichert ist die Haftpflicht des 
Eigentümers, Besitzers, Halters oder 
Führers eines Kraft-, Luft- oder Was-
serfahrzeuges wegen Schäden, die 
durch den Gebrauch des Fahrzeuges 
verursacht werden. 

Versichert ist jedoch die Haftpflicht 
wegen Schäden: 

4.1 Aus Halten, Besitz und Führen von 
Wassersportfahrzeugen (z. B. pri-
vat genutzte eigene oder fremde 
Schlauch-, Ruder- oder Paddel-
boote, Surfbretter (auch Windsurf-
bretter, Kite-Surfgeräte bis zu ei-
ner Leinenlänge von 30 Metern 
sowie geliehene Segelboote)). 
 
Ausgenommen sind eigene Segel-
boote und eigene oder fremde 
Wassersportfahrzeuge mit Moto-
ren – auch Hilfs- oder Außen-
bordmotoren – oder Treibsätzen. 
 
Mitversichert ist jedoch der gele-
gentliche Gebrauch von fremden 
Wassersportfahrzeugen mit Moto-
ren, soweit für das Führen keine 
behördliche Erlaubnis erforderlich 
ist. 
 
Bitte beachten Sie die Erweiterung 
des Versicherungsschutzes in 
Punkt 5.22. 
 
Schäden an den eigenen und 
fremden Fahrzeugen bzw. Surf-
brettern bleiben ausgeschlossen; 

4.2 aus Besitz und Führen von fernge-
lenkten Land- und Wassermodell-
fahrzeugen; 

4.3 aus dem Besitz und dem Ge-
brauch von Flugmodellen, unbe-
mannten Ballonen und Drachen 
deren Fluggewicht 25 kg (auch 
soweit dieser versicherungspflich-
tig sind) nicht übersteigt. 
 
Der Besitz und der Gebrauch von 
ferngesteuerten Modellflugzeugen 
(auch wenn diese versicherungs-
pflichtig sind) gilt als mitversichert, 
wenn deren Fluggewicht 7 kg nicht 
übersteigt. Dies gilt auf für Modell-
flugzeuge mit Motor. 

4.4 aus dem Gebrauch von 

4.4.1 nur auf nicht öffentlichen Wegen 
und Plätzen verkehrenden Kfz und 
Anhänger ohne Rücksicht auf eine 
Höchstgeschwindigkeit bei; 

4.4.2 motorgetriebenen Kinderfahr-
zeugen, Rollstühlen (auch Kran-
kenfahrstühle bzw. Elektrorollstüh-
le), Golfwagen, Aufsitzrasenmä-
hern, Schneeräumgeräten und 
sonstigen selbstfahrenden Ar-
beitsmaschinen mit nicht mehr als 
20 km/h. 

4.4.3 Kraftfahrzeugen mit nicht mehr 
als 6 km/h 

Für diese Kfz gelten nicht die Aus-
schlüsse in Ziff. 3.1(2) und in Ziff. 
4.3(1) AHB 2008. 

Der Versicherer ist von der Verpflich-
tung zur Leistung frei, wenn der Fah-
rer eines Kfz beim Eintritt des Versi-
cherungsfalles auf nicht öffentlichen 
Wegen und Plätzen nicht die vorge-
schriebene behördliche Fahrerlaubnis 
hat. 

Die Verpflichtung zur Leistung bleibt 
gegenüber dem Versicherungsnehmer 
bestehen, wenn dieser das Vorliegen 
der Fahrerlaubnis bei dem berechtig-
ten Fahrer ohne Verschulden anneh-
men durfte oder wenn ein unberechtig-
ter Fahrer das Fahrzeug geführt hat. 

5 Deckungserweiterungen 

Eine Erweiterung des Versicherungs-
schutzes über den im Versicherungs-
schein/Nachtrag und seinen Anlagen 
genannten Umfang hinaus muss be-
sonders beantragt werden und bedarf 
der ausdrücklichen Zustimmung des 
Versicherers. 

Ohne besondere Prämienberechnung 
gilt jedoch folgendes als vereinbart: 

5.1 Besitzstand des Vor-Vertrages 

a) Sollte sich bei einem Versiche-
rungsfall herausstellen, dass der 
Versicherungsnehmer durch die 
Vertragsbedingungen zur Haft-
pflichtversicherung des Vorvertra-
ges beim vorherigen Versicherer in 
Bezug auf den Versicherungsum-
fang bessergestellt gewesen wäre, 
wird nach den Versicherungsbe-
dingungen des letzten Vertrags-

standes des direkten Vorvertrags 
reguliert. 
 
Der Versicherungsnehmer hat in 
diesem Fall als Nachweis den 
Versicherungsschein, die Allge-
meinen und die Besonderen Be-
dingungen und Klauseln des Vor-
vertrages zur Verfügung zu stellen 
und die Anspruchsgrundlage zu 
bezeichnen. 
 
Die Besitzstandsgarantie gilt nur 
insoweit, dass 

1) ununterbrochenen Versiche-
rungsschutz bestand;  

2) die bei der BA die Bayerische 
Allgemeine Versicherung AG 
versicherte Versicherungs-
summe die Höchstersatzleis-
tung darstellt. 

3) die Vorversicherung bei An-
tragsstellung angegeben wur-
de; 

4) dem Vorvertrag deutsches 
Recht zugrunde liegt; 

5) beitragspflichtige Einschlüsse 
beim Vorvertrag unberücksich-
tigt bleiben. 

b) Darüber hinaus gilt die Besitz-
standsgarantie nicht für Schäden 
im Zusammenhang mit 

1) berufliche und gewerbliche Ri-
siken (siehe Ziffer dieser Be-
dingungen 1 – z. B. Betriebs-, 
Berufs- und Dienst-
Haftpflichtversicherung); 

2) die Befriedigung von Ansprü-
chen über die gesetzliche Haf-
tung hinaus;  

3) Vorsatz (siehe Ziffer 7.1 AHB); 

4) Asbest (siehe Ziffer 7.11 AHB); 

5) vertraglicher Haftung (siehe 
Ziffer 7.3 AHB); 

6) Eigenschäden (siehe Ziffer 7.4 
und 7.5); 

7) Haftpflichtansprüchen aus Ri-
siken, die der Versicherungs- 
oder Deckungsvorsorgepflicht 
unterliegen; 

8) Halten oder Gebrauch von 
versicherungspflichtigen Kraft-, 
Luft- oder Wasserfahrzeugen 
(siehe Ziffer 3.1 (2) und Ziffer 
4.3 (1) AHB); 

9) Assistance-Dienstleistungen; 

10) Beitragsbefreiung bei Arbeits-
losigkeit und/oder Arbeitsunfä-
higkeit. 

5.2 Auslandsaufenthalt 

Eingeschlossen ist – abweichend von 
Ziff. 7.9 AHB – die gesetzliche Haft-
pflichtversicherung aus im Ausland 
vorkommenden Versicherungsfällen 
die bei einem vorübergehenden unbe-
grenzten Auslandsaufenthalt innerhalb 
Europas sowie einem sonstigen vo-



 

 

rübergehenden Auslandsaufenthalt bis 
zu fünf Jahren eingetreten ist. 

Mitversicherung ist die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
als Inhaber eines im Ausland gelege-
nen Einfamilienhauses und eines im 
Ausland gelegenen Wochenendhau-
ses. 

Mitversichert ebenfalls ist die gesetzli-
che Haftpflicht aus der vorübergehen-
den Benutzung oder Anmietung von 
im Ausland gelegenen Wohnungen 
und Häusern. 

Die Leistungen des Versicherers 
erfolgen in Euro. Die Verpflichtung des 
Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als 
erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei 
einem inländischen Geldinstitut ange-
wiesen ist. 

5.3 Kaution bei Schäden im Aus-
land 

Hat der Versicherungsnehmer durch 
behördliche Anordnung eine Kaution 
zur Sicherstellung von Leistungen 
aufgrund seiner im Umfang dieses 
Vertrages versicherten gesetzlichen 
Haftpflicht zu hinterlegen, stellt die 
Bayerische dem Versicherungsneh-
mer den erforderlichen Betrag bis zu 
einer Höhe von 80.000 Euro zur Ver-
fügung. 

Der Kautionsbetrag wird auf eine vom 
Versicherer zu leistende Schadener-
satzzahlung angerechnet. Ist die Kau-
tion höher als der zu leistende Scha-
denersatz, ist der Versicherungsneh-
mer verpflichtet, den Differenzbetrag 
zurückzuzahlen. Das Gleiche gilt, 
wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße 
oder für die Durchsetzung nicht versi-
cherter Schadenersatzforderungen 
einbehalten wird oder die Kaution 
verfallen ist. 

Die Leistungen des Versicherers 
erfolgen in Euro. Die Verpflichtung des 
Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als 
erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei 
einem inländischen Geldinstitut ange-
wiesen ist. 

5.4 Schlüsselverlustrisiko 

Eingeschlossen ist – in Ergänzung von 
Ziff. 2.2. AHB 2008 und abweichend 
von Ziff. 7.6 AHB 2008 – die gesetzli-
che Haftpflicht aus dem Abhanden-
kommen von fremden privaten, im 
Rahmen einer ehrenamtlichen Tätig-
keit erhaltene und beruflichen Schlüs-
seln (auch General-/Hauptschlüsseln 
für eine zentrale Schließanlage) und 
Codekarten, die sich im Gewahrsam 
des Versicherten befunden haben 
bzw. die dem Versicherten im Rahmen 
seiner beruflichen Tätigkeit vom Ar-
beitgeber überlassen wurden. 

Der Versicherungsschutz beschränkt 
sich auf gesetzliche Haftpflichtansprü-
che wegen der Kosten für die notwen-
dige Auswechselung von Schlössern 
und Schließanlagen oder der Ände-
rung des Zugangscodes sowie für 
vorübergehende Sicherungsmaßnah-
men (Notschloss) und einem Objekt-

schutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab 
dem Zeitpunkt, an welchem der Ver-
lust des Schlüssels festgestellt wurde. 

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtan-
sprüche aus Folgeschäden eines 
Schlüsselverlustes (z. B. wegen Ein-
bruchs) und die Haftung aus dem 
Verlust von Tresor- und Möbelschlüs-
seln sowie Schlüsseln zu beweglichen 
Sachen. 

Die Höchstersatzleistung des Versi-
cherers für derartige Schäden ist auf 
80.000 Euro je Versicherungsfall und 
je Versicherungsjahr begrenzt. 

Der Versicherungsnehmer trägt von 
jedem Schadenereignis 100 Euro 
selbst. 

5.5 Schäden aus dem Gefälligkeits-
verhältnis 

Eingeschlossen ist im Umfang des 
Vertrages die über die gesetzliche 
Haftpflicht hinausgehende Inan-
spruchnahme des Versicherungsneh-
mers für Sachschäden durch Gefällig-
keiten. 

Berufliche Tätigkeiten des Versiche-
rungsnehmers und Tätigkeiten die der 
Versicherungsnehmer gegen Entgelt 
ausübt, sind vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen. 

Die Höchstersatzleistung des Versi-
cherers für derartige Schäden ist auf 
200.000 Euro je Versicherungsfall und 
je Versicherungsjahr begrenzt. 

5.6 Obhutsschäden 

Eingeschlossen sind abweichend von 
Ziff. 7.6 AHB – Haftpflichtansprüche 
wegen Schäden an fremden Sachen, 
die der Versicherungsnehmer gemie-
tet, gepachtet, geliehen hat oder die 
Gegenstand eines besonderen Ver-
wahrungsvertrages sind. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtan-
sprüche wegen: 

a) Abnutzung, Verschleißes und 
übermäßiger Beanspruchung, 

b) Glasschäden, soweit sich der 
Versicherungsnehmer hiergegen 
besonders versichern kann. 

Die Höchstleistung des Versicherers 
für derartige Schäden ist auf 15.000 
Euro je Versicherungsfall und 30.000 
Euro für alle Versicherungsfälle je 
Versicherungsjahr begrenzt. 

5.7 Segelboote 

Abweichend von Ziffer 4 besteht Ver-
sicherungsschutz auch für Schäden, 
die durch den Besitz oder Gebrauch 
von eigenen Segelfahrzeugen (Segel-
boote, Segelschlitten, Eissegelschlit-
ten, Strandsegler, Kiteboards, Wind-
surfbretter) mit einer Segelfläche bis 
maximal 20 qm. 

5.8 Elektronischer Datenaus-
tausch/Internetnutzung 

Eingeschlossen ist – abweichend von 
Ziff. 7.15 AHB – die gesetzliche Haft-

pflicht wegen Schäden aus der priva-
ten Nutzung von Internet oder E-Mail, 
wie dem Austausch, der Übermittlung 
und der Bereitstellung elektronischer 
Daten, z. B. im Internet, per E-Mail 
oder mittels Datenträger, auch wenn 
es sich um Schäden handelt aus 

a) der Löschung, Unterdrückung, 
Unbrauchbarmachung oder Ver-
änderung von Daten (Datenverän-
derung) bei Dritten durch Compu-
ter-Viren und/oder andere Schad-
programme; 

b) der Datenveränderung aus sonsti-
gen Gründen sowie der Nichter-
fassung und fehlerhaften Speiche-
rung von Daten bei Dritten, und 
zwar wegen 

 sich daraus ergebender Per-
sonen- und Sach-Schäden, 
nicht jedoch weiterer Daten-
veränderungen, sowie 

 der Kosten zur Wiederherstel-
lung der veränderten Daten 
bzw. Erfassung/korrekten 
Speicherung nicht oder fehler-
haft erfasster Daten; 

c) der Störung des Zugangs durch 
Dritte zum elektronischen Daten-
austausch. 

Mitversichert gelten – abweichend von 
Ziff. 7.10 AHB – derartige Schäden 
auch im Ausland. 

Für den Abschnitt a) bis c) gilt: 

Dem Versicherungsnehmer obliegt es, 
dass seine auszutauschenden, zu 
übermittelnden, bereitgestellten Daten 
durch Sicherheitsmaßnahmen 
und/oder –techniken (z. B. Virenscan-
ner, Firewall) gesichert oder geprüft 
werden bzw. worden sind, die dem 
Stand der Technik entsprechen. Diese 
Maßnahmen können auch durch Dritte 
erfolgen. Verletzt der Versicherungs-
nehmer diese Obliegenheit, so gilt 
Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Ver-
letzung von Obliegenheiten). 

Ausgeschlossen vom Versicherungs-
schutz sind Ansprüche gegen den 
Versicherungsnehmer oder jeden 
Mitversicherten, soweit diese den 
Schaden durch bewusstes Abwei-
chend von gesetzlichen oder behördli-
chen Vorschriften sowie von Anwei-
sungen oder Bedingungen des Auf-
traggebers oder durch sonstige be-
wusste Pflichtverletzungen herbeige-
führt haben. 

Die Deckungssumme beträgt 
15.000.000 Euro und stellt zugleich 
die Höchstersatzleistung für alle Ver-
sicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres dar. 

5.9 Forderungsausfalldeckung 

Bei Ausfall von rechtskräftig ausgeur-
teilten und vollstreckbaren Forderun-
gen gegenüber Dritten gilt Folgendes: 

a) Die Bayerische gewährt dem 
Versicherungsnehmer und der/den 
versicherten Person/en Versiche-



 

 

rungsschutz für den Fall, dass eine 
versicherte Person während der 
Wirksamkeit der Versicherung von 
einem Dritten geschädigt wird und 
die daraus entstandenen Scha-
denersatzforderungen gegen den 
Schädiger festgestellt worden sind 
und nicht durchgesetzt werden 
können. Inhalt und Umfang der 
Schadenersatzansprüche richten 
sich in entsprechender Anwen-
dung nach dem Deckungsumfang 
der Privathaftpflichtversicherung 
dieses Vertrages. 
 
Voraussetzung für die Gewährung 
des Versicherungsschutzes ist, 
dass der titulierte Schadenersatz-
anspruch mindestens 1.000 Euro 
beträgt. 
 
Der Versicherungsschutz erstreckt 
sich nicht auf Verzugszinsen, Ver-
tragsstrafen, Kosten der Rechts-
verfolgung, Forderungen aufgrund 
eines gesetzlichen oder vertragli-
chen Forderungsübergangs sowie 
für Ansprüche, soweit sie darauf 
beruhen, dass berechtigte Ein-
wendungen oder begründete 
Rechtsmittel nicht oder nicht 
rechtzeitig vorgebracht oder nicht 
eingelegt wurden. 
 
Nicht versichert sind Forderungs-
ausfälle aus Schäden, die in ur-
sächlichem Zusammenhang mit 
Nuklear- und genetischen Schä-
den, Krieg, Aufruhr, inneren Unru-
hen, Streik, Aussperrung oder 
Erdbeben stehen. 
 
Ausgeschlossen bleiben außer-
dem Forderungsausfälle, die der 
Schädiger im Rahmen seiner be-
ruflichen oder gewerblichen Tätig-
keit verursacht hat. 

b) Dritter im Sinne dieser Bedingun-
gen ist der Schadenverursacher, 
der ausweislich des rechtskräftig 
vollstreckbaren Urteils vom Versi-
cherungsnehmer bzw. der mitver-
sicherten Person/en wegen eines 
Haftpflichtschadens auf Leistung 
von Schadenersatz in Anspruch 
genommen wurden. 
 
Versicherungsschutz besteht im 
Rahmen der zum Vertrag verein-
barten Deckungssumme für Per-
sonen- und Sachschäden bis ma-
ximal 15.000.000 Euro für alle 
Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres. 

c) Der Versicherungsnehmer erhält 
Entschädigungsleistung auf An-
trag. Er hat der Bayerischen eine 
Schadenanzeige zuzusenden. Er 
ist verpflichtet, wahrheitsgemäße 
und ausführliche Angaben zum 
Haftpflichtschaden zu machen und 
alle Tatumstände, welche auf den 
Haftpflichtschaden Bezug nehmen, 
mitzuteilen. Die Bayerische kann 
den Versicherungsnehmer auffor-
dern, weitere für die Beurteilung 

des Haftpflichtschadens erhebliche 
Schriftstücke einzusenden. 

d) Bei Verstoß gegen die in Position 
c) genannten Obliegenheiten kann 
der Versicherungsnehmer seinen 
Versicherungsschutz nach Maß-
gabe der Ziff. 26z AHB verlieren. 

e) Die Leistungspflicht der Bayeri-
schen tritt ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer und/oder die mitver-
sicherte/n Person/en gegen den 
Dritten vor einem Gericht eines 
Mitgliedstaates der Europäischen 
Union, Norwegens, der Schweiz, 
Liechtensteins oder Islands ein 
rechtskräftig vollstreckbares Urteil 
erstritten haben und Vollstre-
ckungsversuche gescheitert sind. 

a. Rechtskräftiges, vollstreckbare 
Urteil im Sinne dieser Bedin-
gungen ist auch ein Versäum-
nis- oder Anerkennungsurteil, 
ein Vollstreckungsbescheid 
oder gerichtlicher vollstre-
ckungsfähiger Vergleich oder 
notarielles Schuldanerkenntnis 
mit Unterwerfungsklausel, aus 
der hervorgeht, dass sich der 
Dritte persönlich der sofortigen 
Zwangsvollstreckung in sein 
gesamtes Vermögen unter-
wirft. 

b. Vollstreckungsversuche sind 
gescheitert, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, 
dass eine Zwangsvollstre-
ckung (Sach- oder Forde-
rungspfändung) nicht oder 
nicht zur vollen Befriedigung 
des Schadenersatzanspruchs 
geführt hat oder eine selbst 
teilweise Befriedigung wegen 
nachgewiesener Umstände 
aussichtslos erscheint, zum 
Beispiel weil der Dritte in den 
letzten 3 Jahren die eides-
staatliche Versicherung abge-
geben hat oder ein gegen den 
schadenersatzpflichtigen Drit-
ten durchgeführtes Konkurs-, 
Vergleichs- oder Insolvenzver-
fahren nicht zur vollen Befrie-
digung geführt hat oder ein 
solches Verfahren mangels 
Masse abgelehnt wurde. 

f) Zum Nachweis der gescheiteren 
Vollstreckung hat der Versiche-
rungsnehmer der Bayerischen das 
Vollstreckungsprotokoll eines Ge-
richtsvollziehers vorzulegen, aus 
dem sich die Erfolgslosigkeit 
(Fruchtlosigkeit) der Zwangsvoll-
streckung ergibt bzw. die Umstän-
de durch Vorlage geeigneter Un-
terlagen nachzuweisen, aus denen 
sich die Aussichtslosigkeit der 
(teilweisen) Befriedigung ergibt. 

g) Die Bayerische ist zur Leistung nur 
verpflichtet, wenn der Nachweis 
der gescheiterten Vollstreckung 
erbracht ist. 

h) Nicht versichert sind Ansprüche 
des Versicherungsnehmers bzw. 
der versicherten Person/en, für die 

ein Sozialversicherungsträger bzw. 
Sozialhilfeträger leistungspflichtig 
ist. 

i) Leistungen aus einer für den Ver-
sicherungsnehmer bzw. die versi-
cherte/n Person/en bestehenden 
Schadenversicherung (z. B. Haus-
ratversicherung) oder für den Drit-
ten bestehenden Privat-Haftpflicht- 
bzw. Kraftfahrzeughaftpflichtversi-
cherung sind zunächst geltend zu 
machen. Decken die Leistungen 
aus jenen Verträgen den gesam-
ten Schadenersatzanspruch des 
Versicherungsnehmers bzw. der 
versicherten Person/en nicht ab, 
leistet die Bayerische nach Maß-
gabe dieser Bedingungen den 
Restanspruch aus diesem Versi-
cherungsvertrag. 

j) Der Versicherungsnehmer bzw. 
die versicherte/n Person/en 
ist/sind verpflichtet, seine/ihre An-
sprüche gegen den Dritten bei der 
Regulierung des Schadens in Hö-
he der Entschädigungsleistung an 
die Bayerische abzutreten. Hierfür 
ist eine gesonderte Abtretungser-
klärung abzugeben und die voll-
streckbare Ausfertigung des Titels 
herauszugeben. Der Versiche-
rungsnehmer bzw. die versicher-
te/n Person/en hat/haben bei der 
Umschreibung des Titels mitzuwir-
ken. 

k) Prozesskosten 
 
Prozesskosten, die aufgrund der 
gerichtlichen Durchsetzung des 
Schadenersatzanspruchs entste-
hen, sind nur dann mitversichert, 
wenn und soweit die versicherte 
Person ein ganz oder teilweise 
klarstattgegebenes Urteil erwirk 
und es sich bei den insoweit anfal-
lenden Prozesskosten ausschließ-
lich um Prozesskosten für den ei-
genen Prozessbevollmächtigten 
oder um Gerichtskosten, die die 
versicherte Person als ganz oder 
teilweise obsiegende Klägerin 
gem. § 58 Abs. 2 GKG (Gerichts-
kostengesetz) gegenüber der Ge-
richtsklasse zu leisten hat, handelt. 
 
Kosten, die dem Gegner (Schädi-
ger) entstanden sind, sind nicht 
versichert, und zwar auch dann 
nicht, wenn diese Kosten im Rah-
men der Kostenfestsetzung oder 
Kostenangleichung berücksichtigt 
oder anderweitig ausgeglichen 
werden. 
 
Die Kosten, welche infolge eines 
Kostenfeststellungs- bzw. Ausglei-
chungsverfahren rechtskräftig 
festgestellt worden sind, werden 
insgesamt bis zu einen Betrag von 
15.000 Euro entschädigt (insge-
samt für alle Instanzen). 

5.10 Tagesmutter/Tageseltern/Ba-
bysitter 

Versichert ist die gesetzliche Haft-
pflicht aus der Tätigkeit als Tagesmut-



 

 

ter, Tageseltern und Babysitter sowie 
aus der entgeltlichen Tätigkeit, soweit 
diese im Rahmen des Gesetzes über 
geringfügig Beschäftigte erfolgt. 

Versichert ist dabei insbesondere die 
Tätigkeit aus der Beaufsichtigung von 
tagsüber zur Betreuung übernomme-
nen minderjährigen Kinder im Rahmen 
des eigenen Haushalts, auch außer-
halb der Wohnung, z. B. bei Spielen, 
Ausflügen usw. 

Mitversichert sind gesetzliche Haft-
pflichtansprüche der Kinder bzw. ihrer 
Erziehungsberechtigten für Schäden, 
die die zu betreuenden Kinder erlei-
den. 

Nicht versichert ist die persönliche 
gesetzliche Haftpflicht der Kinder 
sowie die Haftpflicht wegen Abhan-
denkommens von Sachen und der 
Verlust von Geld der zu betreuenden 
Kinder. 

5.11 Ehrenamtliche Tätig-
keit/Freiwilligenarbeit 

Versichert ist die gesetzliche Haft-
pflicht aus einer nicht hoheitlichen 
ehrenamtlichen Tätigkeit oder unent-
geltlichen Freiwilligenarbeit aufgrund 
eines sozialen Engagements. 

Hierunter fällt z. B. die Mitarbeit 

a) in der Kranken- und Altenpflege; 
der Behinderten-, Kirchen- und 
Jugendarbeit; 

b) in Vereinen, Bürgerinitiativen, 
Parteien und Interessenverbän-
den; 

c) bei der Freizeitgestaltung in Sport-
vereinigungen, Musikgruppen, bei 
Pfadfindern oder gleichartig orga-
nisierten Gruppen. 

Erlangt der Versicherte Versiche-
rungsschutz aus einem anderen Haft-
pflichtversicherungsvertrag (z. B. 
Vereins- oder Betriebs-
Haftpflichtversicherung), entfällt der 
Versicherungsschutz aus diesem 
Vertrag. 

Nicht versichert sind die Gefahren aus 
der Ausübung von 

a) öffentlich/hoheitlichen Ehrenäm-
tern wie z. B. als Bürgermeister, 
Gemeinderatsmitglied, Schöffe, 
Laienrichter, Prüfer für Kammern, 
Angehöriger der freiwilligen Feu-
erwehr; 

b) wirtschaftlichen/sozialen Ehrenäm-
tern mit beruflichem Charakter wie 
z. B. als Betriebs- und Personalrat, 
Versichertenältester, Vertrauens-
person nach § 40 SGB IV, berufli-
cher Betreuer nach § 1897 (6) 
BGB. 

5.12 Nebentätigkeiten 

In Ergänzung zu den zugrundeliegen-
den Vertragsbedingungen gilt die 
gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus selbstständigen 
Nebentätigkeiten mitversichert. 

a) Soweit es sich handelt um: 

1) Alleinunterhalter, 

2) Annahmestellen für Sammel-
besteller,  

3) Änderungsschneiderei, Sticke-
rei, 

4) Daten- und Texterfassung, 

5) Fotografen, 

6) Friseure, 

7) Handel mit Haushaltsreini-
gungsmitteln, -waren, -geräten 
sowie Geschirr, 

8) Kosmetikhandel (ohne Herstel-
lung),  

9) Kunsthandwerker, Töpfer, 

10) Lehrer (nebenberuflich), z. B. 
Musiklehrer, Sprachlehrer), 

11) Markt- und Meinungsfor-
schung, 

12) Souvenirhandel, Schmuckhan-
del, 

13) Tierbetreuung, 

14) Übersetzer (Vermögensschä-
den durch Berufsversehen sind 
nicht mitversichert – siehe 
hierzu auch Ausschluss in Abs. 
d.2). 

b) Mitversichert gelten auch beson-
ders beantragte und im Versiche-
rungsschein oder seinen Nachträ-
gen dokumentierte Nebentätigkei-
ten. Versichert ist die gesetzliche 
Haftpflicht der im Versicherungs-
schien genannten Person aus der 
dort beschriebenen selbstständi-
gen Nebentätigkeit sowie den sich 
daraus ergebenen Eigenschaften, 
Rechtsverhältnissen und Tätigkei-
ten. 

c) Voraussetzung für die Mitversiche-
rung der unter a) und b) beschrie-
benen Nebentätigkeiten sind: 

1) Es handelt sich um eine 
selbstständige Nebentätigkeit, 
die in der Freizeit des Versi-
cherungsnehmers ausgeübt 
wird; der überwiegende Le-
bensunterhalb wir anderweitig 
bestritten. 

2) Die Tätigkeit wird in/von der 
ansonsten selbstgenutzten 
Wohnung bzw. dem selbstge-
nutzten Einfamilienhaus be-
trieben. Ein separates Be-
triebsgrundstück, z. B. ein La-
dengeschäft o.ä., existiert 
nicht. Ein Lager in der Woh-
nung oder auf dem Grundstück 
zählt nicht hierzu. 
 
Bei Alleinunterhalter und Leh-
rer kann die nebenberufliche 
Tätigkeit auch außerhalb der 
selbstgenutzten Wohnung 
bzw. dem selbstgenutzten Ein-
familienhauses ausgeführt 
werden. 

3) Es wird kein Personal beschäf-
tigt. 

4) Der Umsatz in den letzten 
zwölf Monaten vor dem Scha-
deneintritt betrug höchstens 
12.000 Euro. 

5) Treffen diese Voraussetzun-
gen nicht oder nicht mehr zu, 
besteht kein Versicherungs-
schutz für Schäden im Zu-
sammenhang mit der Nebentä-
tigkeit. 
 
Die Bestimmungen in Ziff. 3.1 
(2) und (3) AHB (Erhöhung 
und Erweiterung des versicher-
ten Risikos) und Ziff. 4 AHB 
(Vorsorgeversicherung) finden 
keine Anwendung. 

d) Deckungserweiterungen: 

1. Mitversichert ist die gesetzliche 
Haftpflicht aus Tätigkeiten auf 
fremden Grundstücken, der 
Teilnahme an Messen und 
Ausstellungen, Vorführungen 
betrieblicher Erzeugnisse so-
wie der Unterhaltung von Re-
klameeinrichtungen. 

2. Nicht mitversichert sind die 
Haftpflichtansprüche: 

 aus Vermögensschäden Ziff. 
2 AHB; 

 wegen Schäden durch Risi-
ken, die nicht dem Charakter 
der selbstständigen Neben-
berufstätigkeit entsprechen; 

 wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein 
Mitversicherter oder eine von 
ihnen bestellte oder beauf-
tragte Person durch den Ge-
brauch eines Kraftfahrzeugs 
oder Kraftfahrzeuganhängers 
sowie eines Luft- oder Was-
serfahrzeugs verursachen 
oder für die sie als Halter 
oder Besitzer eines solchen 
Fahrzeugs in Anspruch ge-
nommen werden; 

 wegen Personenschäden 
durch im Geltungsbereich 
des Arzneimittelgesetzes 
(AMG) an Verbraucher ab-
gegebene Arzneimittel, für 
die der Versicherungsneh-
mer in der Eigenschaft als 
pharmazeutischer Unter-
nehmer im Sinne des AMG 
eine Deckungsvorsorge zu 
treffen hat; 

 dem Überlassen von selbst-
fahrenden Arbeitsmaschinen 
oder Abgabe von Kraftfahr-
zeugen an Betriebsfremde; 

 aus der Herstellung, Verar-
beitung und Beförderung von 
Sprengstoffen oder aus ihrer 
Lagerung zu Großhandels-
zwecken sowie aus dem Ab-
brennen von Feuerwerken; 



 

 

 wegen Bergschäden (im 
Sinne des § 114 BBerG), 
soweit es sich um die Be-
schädigung von Grundstü-
cken, deren Bestandteilen 
und Zubehör handelt; 

 wegen Schäden beim Berg-
baubetrieb im Sinne des § 
114 BBerG durchschlagende 
Wetter-m Wasser- und Koh-
lensäureeinbrüche sowie 
Kohlenstaubexplosion; 

 wegen Schäden an Kommis-
sionsware; 

 aus dem Verändern der 
Grundwasserverhältnisse; 

 aus Besitz und Betrieb von 
Anlagen zur Lagerung 
und/oder Beförderung von 
gewässerschädlichen Stoffen 
sowie das Abwasseranlagen- 
und Einwirkungsrisiko. 

5.13 Sachschäden durch häusliche 
Abwässer 

Eingeschlossen sind – abweichend 
von Ziff. 7.14 (1) der AHB 2008 – 
Haftpflichtansprüche wegen Sach-
schäden durch häusliche Abwässer 
und durch Abwässer aus dem Rück-
stau des Straßenkanals. 

5.14 Gewässerschäden 

a) Gegenstand der Versicherung 

Der Versicherungsschutz umfasst im 
Umfang des Vertrages, wobei Vermö-
gensschäden als Sachschäden be-
handelt werden, die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers für 
mittelbare oder unmittelbare Folgen 
von Veränderungen der physikali-
schen, chemischen oder biologischen 
Beschaffenheit eines Gewässers 
einschließlich des Grundwassers 
(Gewässerschäden) – Restrisiko – mit 
Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber 
von Anlagen zur Lagerung von ge-
wässerschädlichen Stoffen und aus 
Verwendung dieser gelagerten Stoffe. 

Eingeschlossen ist jedoch die gesetz-
liche Haftpflicht aus der Lagerung und 
Verwendung von im Haushalt üblichen 
Stoffen, wie Farben, Lacke, Ölfarben, 
Verdünner. Ausgeschlossen bleiben 
Brennstoffe für Feuerungsanlagen 
jeder Art und Kraftstoffe für Kraftfahr-
zeuge. 

Darüber hinaus besteht Versiche-
rungsschutz für die Versicherung der 
Haftpflicht aus Gewässerschäden 

1) als Inhaber eines Heizöltanks 
(Batterietanks gelten als ein Tank) 
und/oder Flüssiggastanks zur Ver-
sorgung des selbstgenutzten Risi-
kos (Postanschrift) bis zu einem 
Gesamtfassungsvermögen von 
10.000 Litern. 

2) als Inhaber von Kleingebinden bis 
150 l/kg je Einzelgebinde und mit 
einem Gesamtfassungsvermögen 
aller Gebinde von 1.500 l/kg. 

Voraussetzung für den Versiche-
rungsschutz ist, dass bei dem Tank 
die Prüfung gemäß gesetzlichen Vor-
schriften durchgeführt wird und dabei 
festgestellte Mängel unverzüglich 
beseitigt werden. 

Soweit im Versicherungsschein und 
seinen Nachträgen sowie im Folgen-
den nichts anderes bestimmt ist, fin-
den die Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Haftpflichtversi-
cherung (AHB) Anwendung 

Die Bestimmungen der Ziff. 3.1 (2) 
(Erhöhung oder Erweiterung des 
versicherten Risikos), von Ziff. 3.1 (3) 
und Ziff. 4 der AHB (Vorsorgeversi-
cherung) finden keine Anwendung; 
insbesondere besteht kein Versiche-
rungsschutz, wenn eine der in 1) 
und/oder 2) genannten Lagermengen 
überschritten wird. 

(Versicherungsschutz darüber hinaus 
wird ausschließlich durch besonderen 
Vertrag gewährt.) 

Mitversichert sind die Personen, die 
der Versicherungsnehmer durch Ar-
beitsvertrag mit der Verwaltung, Rei-
nigung, Beleuchtung und sonstigen 
Betreuung der Grundstücke beauftragt 
hat für den Fall, dass sie aus Anlass 
dieser Verrichtung in Anspruch ge-
nommen werden. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtan-
sprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle im 
Betrieb des Versicherungsnehmers 
gemäß des SGB handelt. 

b) Versicherungsleistungen 

Der Versicherungsschutz wird im 
Rahmen der beantragten Versiche-
rungssumme gewährt (gleichgültig, ob 
Personen-, Sach- oder Vermögens-
schäden). Für die in Ziff. 5.14 a dieser 
Bedingungen genannten Anlagen gilt 
die Versicherungssumme bis maximal 
15.000.000 Euro je Schadenereignis. 

c) Rettungskosten 

Aufwendungen, auch erfolglose, die 
der Versicherungsnehmer im Versi-
cherungsfall zur Abwehr oder Minde-
rung des Schadens für geboten halten 
durfte (Rettungskosten), sowie außer-
gerichtliche Gutachterkosten werden 
vom Versicherer insoweit übernom-
men, als sie zusammen mit der Ent-
schädigungsleistung die Deckungs-
summe für Sachschäden nicht über-
steigen. Für Gerichts- und Anwalts-
kosten bleibt es bei der Regelung der 
AHB 2008. 

Auf Weisung des Versicherers aufge-
wendete Rettungs- und außergerichtli-
che Gutachterkosten sind auch inso-
weit zu ersetzen, als sie zusammen 
mit der Entschädigungsleistung die 
Deckungssumme für Sachschäden 
übersteigen. Eine Billigung des Versi-
cherers von Maßnahmen des Versi-
cherungsnehmers oder Dritter zur 
Abwendung oder Minderung des 
Schadens gilt nicht als Weisung des 
Versicherers. 

d) Vorsätzliche Verstöße 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtan-
sprüche gegen die Person (Versiche-
rungsnehmer oder jeden Mitversicher-
ten), die den Schaden durch vorsätzli-
ches Abweichen von dem Gewässer-
schutz dienenden Gesetzen, Verord-
nungen, an den Versicherungsnehmer 
gerichtete behördlichen Anordnungen 
oder Verfügungen herbeigeführt ha-
ben. 

e) Vorsorgeversicherung 

Die Bestimmungen Ziff. 4 AHB – Vor-
sorgeversicherung – finden keine 
Anwendung. 

f) Eingeschlossene Schäden 

Eingeschlossen sind abweichend von 
Ziff. 1.1 AHB – auch ohne dass ein 
Gewässerschaden droht oder eintritt – 
Schänden an unbeweglichen Sachen 
des Versicherungsnehmers, die 
dadurch verursacht werden, dass die 
gewässerschädlichen Stoffe bestim-
mungswidrig aus der Anlage (gemäß 
Ziff. 5.14 1) bis 2) dieser Bedingun-
gen) ausgetreten sind. Dies gilt auch 
bei allmählichen Eindringen der Stoffe 
in die Sache. 

Der Versicherungsschutz ersetzt die 
Aufwendungen zur Wiederherstellung 
des Zustandes, wie er vor Eintritt des 
Schadens bestand. 

5.15 Mietsachschäden 

Eingeschlossen ist – abweichend von 
Ziff. 7.6 AHB 2008 – die gesetzliche 
Haftpflicht aus der Beschädigung von 
zu privaten Zwecken gemieteten, 
geliehenen, gepachteten oder geleas-
ten Grundstücken, Gebäuden, Woh-
nungen, Wohnräumen oder Räumen 
in Gebäuden und alle sich daraus 
ergebenen Vermögensschäden 

Ausgeschlossen sind 

1) Haftpflichtansprüche wegen 

a) Abnutzung, Verschleißes und 
übermäßiger Beanspruchung, 

b) Schäden an Heizungs-, Maschi-
nen-, Kessel- und Warmwasserbe-
reitungsanlagen sowie an Elektro- 
und Gasgeräten, 

c) Glasschäden, soweit sich der 
Versicherungsnehmer hiergegen 
besonders versichern kann; 

2) die unter Regressverzicht nach 
dem Abkommen der Feuerversi-
cherer bei übergreifenden Scha-
denerzeugnissen fallenden Rück-
griffsansprüche. 

(Anmerkung: Der Text der Feuerre-
gress-Verzichtsabkommen wird auf 
Wunsch zur Verfügung gestellt.) 

5.16 Mietsachschäden an mobilen 
Geräten 

Für Sachschäden an mobilen Einrich-
tungsgegenständen/Inventar in Hotels, 
gemieteten Ferienwohnungen/-
häusern besteht je Versicherungsfall 



 

 

und je Versicherungsjahr bis zu einer 
Höhe von 17.500 Euro Versicherungs-
schutz. 

5.17 Allmählichkeitsschäden 

Eingeschlossen sind Haftpflichtan-
sprüche aus Sachschäden, die durch 
allmähliche Einwirkung der Tempera-
tur, von Gasen, Dämpfen oder Feuch-
tigkeit und von Niederschlägen 
(Rauch, Ruß, Staub und dgl.) entste-
hen. 

5.18 Umweltschäden (öffentlich-
rechtliche Inanspruchnahme) 

a) Mitversichert sind abweichend von 
Ziff. 1.1 AHB öffentlich-rechtliche 
Pflichten oder Ansprüche zur Sa-
nierung von Umweltschäden ge-
mäß Umweltschadensgesetz 
(USchadG), soweit während der 
Wirksamkeit des Versicherungs-
vertrages schadenverursachenden 
Emissionen plötzlich, unfallartig 
und bestimmungswidrig in die 
Umwelt gelangt sind oder die 
sonstige Schadenverursachung 
plötzlich, unfallartig und bestim-
mungswidrig erfolgt ist. 
 
Auch ohne Vorliegen einer solchen 
Schadenverursachung besteht 
Versicherungsschutz für Umwelt-
schäden durch Lagerung, Ver-
wendung oder anderen Umgang 
von oder mit Erzeugnissen Dritter 
ausschließlich dann, wenn der 
Umweltschaden auf einen Kon-
struktions-, Produktions- oder In-
struktionsfehler dieser Erzeugnis-
se zurückzuführen ist. 
 
Jedoch besteht kein Versiche-
rungsschutz, wenn der Fehler im 
Zeitpunkt des Inverkehrbringens 
der Erzeugnisse nach dem Stand 
von Wissenschaft und Technik 
nicht hätte erkannt werden können 
(Entwicklungsrisiko). 
 
Umweltschaden ist eine 

 Schädigung von ge-
schützten Arten und na-
türlichen Lebensräumen, 

 Schädigung von Gewäs-
ser einschließlich 
Grundwasser, 

 Schädigung des Bodens 

b) Nicht versichert sind 

1) Pflichten oder Ansprüche, so-
weit sich diese gegen die Per-
sonen (Versicherungsnehmer 
oder einen Mitversicherten) 
richten, die den Schaden 
dadurch verursacht haben, 
dass sie bewusst von Geset-
zen, Verordnungen oder an 
den Versicherungsnehmer ge-
richteten behördlichen Anord-
nungen oder Verfügungen, die 
dem Umweltschutz dienen, 
abweichen; 

2) Pflichten und Ansprüche we-
gen Schäden 

 die durch unvermeidbare, 
notwendige oder in Kauf ge-
nommene Einwirkungen auf 
die Umwelt entstehen; 

 für die der Versicherungs-
nehmer aus einem anderen 
Versicherungsvertrag (z. B. 
Gewässerschaden-
Haftpflichtversicherung) Ver-
sicherungsschutz at oder 
hätte erlangen können. Aus-
nahme sie unter Abschnitt e. 

c) Versicherungsschutz wird für 
versicherte Kosten im Rahmen der 
beantragten Versicherungssumme 
gewährt, maximal bis 15.000.000 
Euro je Schadenereignis. Die Ver-
sicherungssumme steht einmal pro 
Versicherungsjahr zur Verfügung. 
 
Versichert sind abweichend von 
Ziff. 7.9 AHB und Ziff. 1.1 AHB im 
Umfang dieses Versicherungsver-
trages im Geltungsbereich der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) eintretende Versi-
cherungsfälle. Versicherungs-
schutz besteht insoweit abwei-
chend von Ziff. 7.9 AHB auch für 
Pflichten oder Ansprüche gemäß 
nationalen Umsetzungsgesetzen 
anderer EU-Mitgliedsstaaten, so-
fern diese Pflichten oder Ansprü-
che den Umfang der oben genann-
ten Richtlinie nicht überschreiten. 

d) Mitversichert gelten Behältnisse 
zur Lagerung gewässerschädlicher 
Stoffe, die zur Versorgung des je-
weils versicherten Risikos dienen, 
bis zu einem Gesamtfassungs-
vermögen von 10.000 L. Evtl. zu-
sätzlich bestehende Versicherun-
gen gehen diesem Versicherungs-
schutz vor. Alle darüberhinausge-
henden Anlagen gelten nur versi-
chert, wenn sie im Versicherungs-
schien oder seinen Nachträgen 
aufgeführt und mit einem Tarifbei-
trag versehen sind. 

e) Versicherungsschutz besteht für 
Handlungen oder Zustände, die 
während der Vertragslaufzeit ein-
getreten sind, bzw. für Ansprüche, 
die binnen eines Jahres nach Ver-
tragsende erhoben wurden. 
Ausgenommen bleiben Ansprü-
che, für die Versicherungsschutz 
im Rahmen einer betrieblichen 
Versicherung besteht- Ausge-
schlossen sind Schäden an eige-
nen, gemieteten, gepachteten oder 
sonst vertraglich in Besitz genom-
menen Grundstücken einschließ-
lich der Gewässer und dortiger 
Biodiversität. 

5.19 Fachpraktischer Unterricht 

Die Teilnahme am fachpraktischen 
Unterricht, wie z. B. Laborarbeiten, an 
einer Fach-, Gesamt-, Hochschule 
oder Universität ist mitversichert. 

Die Höchstersatzleistung des Versi-
cherers für derartige Schäden ist auf 

75.000 Euro je Versicherungsfall und 
je Versicherungsjahr begrenzt. 

Pro Schadenfall gilt ein Selbstbehalt 
von 100 Euro vereinbart. 

5.20 Mietsachschäden an Heizungs- 
und anderen Anlagen 

In Abweichung zu 5.15 1b) gelten 
Haftpflichtansprüche wegen Schäden 
an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- 
und Warmwasserbereitungsanlagen, 
wenn diese sich in den zu privaten 
Zwecken gemieteten Räumen befin-
den und Eigentum des Vermieters 
sind. 

Die Höchstersatzleistung des Versi-
cherers für derartige Schäden ist auf 
3.000 Euro je Versicherungsfall und 
auf 6.000 Euro für alle Versicherungs-
fälle je Versicherungsjahr begrenzt. 

5.21 Schäden an vorübergehend 
gemieteten/geliehenen medizini-
schen Geräten 

Mitversichert ist die gesetzliche Haft-
pflicht aus der Beschädigung, der 
Vernichtung oder dem Verlust von 
vorübergehend gemieteten, geliehe-
nen elektrischen, medizinischen Gerä-
ten ohne Begrenzung der Leihdauer. 

Dieser Versicherungsschutz gilt inso-
weit, als kein anderer Versicherer 
leistungspflichtig ist. Als elektrische 
medizinische Geräte gelten z. B. 24 
Stunden-EKG-geräte, Dialysegeräte, 
nicht jedoch Hilfsmittel wie Hörgeräte, 
Rollstühle, Krankenbetten etc. 

5.22 Wassersportfahrzeuge 

Ergänzend zu Nr. 4 dieser Bedingun-
gen ist auch versichert, die gesetzliche 
Haftpflicht wegen Schäden, die verur-
sacht werden durch den Gebrauch 
von fremden Motorbooten (auch Se-
gelbooten mit Hilfsmotor) bis zu einer 
Motorstärke von 55 kW bzw. Segel-
boote mit einer Segelfläche bis 30 qm, 
soweit dieser Gebrauch gelegentlich 
und jeweils nur vorübergehend bis zu 
maximal 30 Tagen erfolgt. 

Der Versicherungsschutz besteht nur 
insoweit, als nicht die Haftpflichtversi-
cherung des Halters des fremden 
Bootes verpflichtet ist, dem berechtig-
ten Führer des Bootes Versicherungs-
schutz zu gewähren. 

Nicht versichert ist Gebrauch von 
Wassersportfahrzeugen, 

 die von mitversicherten Perso-
nen gehalten werden oder in de-
ren Eigentum stehen; 

 für einen ununterbrochenen Zeit-
raum von mehr als 30 Tagen in 
Gewahrsam oder Besitz ge-
nommen werden. 

Darüber hinaus besteht Versiche-
rungsschutz für die gesetzliche Haft-
pflicht aus dem Besitz und privaten 
Gebrauch eines eigenen Motorbootes, 
sofern Motorleistung 15 PS (11,03kW) 
nicht übersteigt. 



 

 

5.23 Hüten Fremder Hunde und 
Pferde / Fahren fremder Fuhrparke 

Versichert ist die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers als 
Hüter von fremden Hunden oder Pfer-
den, sofern es sich nicht um ge-
werbsmäßige Hütung handelt. Mitver-
sichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
des Reiters bei der Benutzung fremder 
Pferde sowie des Fahrers bei der 
Benutzung fremder Fuhrwerke zu 
privaten Zwecken. 

Dieser Versicherungsschutz wird nur 
geboten soweit für den Versiche-
rungsnehmer kein Versicherungs-
schutz als Tierhüter über eine Tierhal-
terhaftpflichtversicherung des Tierhal-
ters besteht. Nicht versichert sind 
Haftpflichtansprüche der Tierhalter 
und/oder –eigentümer. 

5.24 Hüter von verordneten Blin-
denhunden 

In Ergänzung von Nr. 1 der BBR AHB 
2008 ist die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers aus dem Hü-
ten von ärztlich oder amtlich verordne-
ten Blinden- oder Begleithunden mit-
versichert. 

Dieser Versicherungsschutz wird nur 
geboten soweit für den Versiche-
rungsnehmer kein Versicherungs-
schutz als Tierhalter über eine Tierhal-
terhaftpflichtversicherung des Tierhal-
ters besteht. 

Nicht versichert sind Haftpflichtan-
sprüche der Tierhalter und/oder –
eigentümer. 

5.25 Regressansprüche der Sozial-
versicherungsträger bei Partnern 
einer nichtehelichen Lebensge-
meinschaft 

Für Partner einer nichtehelichen Le-
bensgemeinschaft, die beide im Rah-
men dieses Vertrages mitversichert 
sind, gelten etwaige übergangsfähige 
Regressansprüche von Sozialversi-
cherungsträgern, Sozialhilfeträgern, 
öffentlichen und privaten Arbeitgebern 
wegen Personenschäden mitversi-
chert. 

Dies gilt ebenso für Eltern oder Groß-
eltern des Versicherungsnehmers 
bzw. dessen (Ehe) Partner, auch 
wenn diese in einem Altenpflegeheim 
wohnen. 

5.26 Betrieb und Benutzung von 
Treppenliften / Treppenschrägauf-
zügen 

Mitversichert ist die gesetzliche Haft-
pflicht aus dem Betrieb und dem Be-
sitz von Treppenlif-
ten/Treppenschrägaufzügen, die in 
oben genannte, mitversicherte Häuser 
eingebaut wurden. 

5.27 Falschbetankung geliehener 
Fahrzeuge 

Mitversichert ist die gesetzliche Haft-
pflicht für Schäden an privatgemiete-
ten Kraftfahrzeugen aufgrund Betan-
kung mit falschem Kraftstoff bis 2.000 

Euro bei einer Selbstbeteiligung in 
Höhe von 500 Euro. 

Die Leistung ist beschränkt auf die 
Übernahme von Kosten für 

1) das Entfernen des falschen 
Kraftstoffes aus allen betroffe-
nen Bauteilen des Fahrzeugs 
und 

2) die Beseitigung der durch den 
Betrieb des Fahrzeugs mit 
falschem Kraftstoff entstande-
nen Schäden am Fahrzeug. 

Als Falschbetankung gilt, wenn ein 
geliehenes Fahrzeug mit Benzinmotor 
mit Dieselkraftstoff oder ein geliehe-
nes Fahrzeug mit Dieselmotor mit 
Benzin betankt wird. 

5.28 Drohnen 

In Erweiterung gilt die Haftpflicht we-
gen Schäden aus dem privaten Ge-
brauch von Drohnen mitversichert, 
wenn diese: 

1. zwar durch Motoren oder 
Treibsätze angetrieben, jedoch 
nur auf ausgewiesenen Mo-
dellflugplätzen betrieben wer-
den und ein Fluggewicht von 5 
kg nicht überschritten wird; 

2. in unkontrollierten Luftraum be-
trieben werden und ein Flug-
wicht von 0,5 kg nicht über-
schritten wird. 

Vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen bleiben Schadenersatzan-
sprüche aufgrund von Verletzungen 
von Persönlichkeitsrechten oder Ver-
stößen gegen gesetzliche Vorschrif-
ten. 

5.29 Co2-Emissionskauf bei verur-
sachten Brand in Höhe der vermu-
teten Emissionslast (versicherte 
Schadenlast) 

Wurde durch einen Versicherungsfall 
ein Brand verursacht, übernimmt die 
Bayerische den Kauf von CO2-
Zertifikaten aus Klimaschutzprojekten, 
in der Höhe des vermuteten verur-
sachten CO2-Ausstoßes. 

Der Ausstoß wird kaufmännisch auf 
die erste Stelle nach dem Komma in 
der Tonnenbetrachtung gerundet, 
mindestens jedoch auf 0,1 t CO2. 

5.30 Schäden aus Persönlichkeits- 
oder Namensrechtsverletzungen 

Mitversichert sind Haftpflichtansprüche 
wegen Schäden aus Persönlichkeits- 
oder Namensrechtsverletzungen. 
Weiterhin sind Haftpflichtansprüche 
wegen Schäden aus Anfeindung, 
Schikane, Belästigung, Ungleichbe-
handlung oder sonstigen Diskriminie-
rungen mitversichert. 

5.31 Vorsorgeversicherung 

In Abweichung von 4.2 AHB 2008 gilt 
Versicherungsschutz für neue Risiken 
von ihrer Entstehung bis zur Einigung 
im Sinne von Ziff. 4.1 (2) AHB 2008 

bis zur vereinbarten Summe als mit-
versichert. 

5.32 Rettungs- und Hilfehandlungen 

Mitversichert ist die gleichartige ge-
setzliche Haftpflicht von Personen, die 
bei Unglücksfällen zu Gunsten der 
versicherten Person Rettungs- oder 
Hilfshandlungen vornehmen. Versi-
cherungsschutz besteht nur, sofern 
keine Entschädigung über einen an-
derweitigen Vertrag erlangt werden 
kann (Subsidiärdeckung). 

5.33 Bauhelfer 

Mitversichert ist die persönliche Haft-
pflicht der im Rahmen der Selbsthilfe 
unentgeltlich oder auf Gegenseitigkeit 
tätigen Personen bei der Ausführung 
von Bauarbeiten in eigener Regie. 
Diese Mitversicherung gilt nur insoweit 
als diese Person für ihr Risiko nicht 
anderweitig Versicherungsschutz 
beanspruchen kann (Subsidiärde-
ckung). 

5.34 Ansprüche aus Benachteili-
gungen (AGG) 

Versichert ist die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers als 
Dienstherr der in seinem Privathaus-
halt oder sonstigem privaten Lebens-
bereich beschäftigten Personen we-
gen Personen-, Sach- oder Vermö-
gensschäden (einschließlich immate-
rieller Schäden) aus Benachteiligun-
gen. Gründe für die Benachteiligung 
sind: 

- die Rasse, 

- die ethnische Herkunft, 

- das Geschlecht,  

- die Religion,  

- die Weltanschauung, 

- eine Behinderung, 

- das Alter, 

- oder die sexuelle Identität 

Dies gilt ausschließlich für Ansprüche 
nach deutschem Recht, insbesondere 
dem Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG). 

Soweit diese Ansprüche gerichtlich 
verfolgt werden, besteht Versiche-
rungsschutz ausschließlich, wenn sie 
vor deutschen Gerichten geltend 
gemacht werden. Unter beschäftigte 
Personen werden auch Bewerberin-
nen und Bewerber für ein Beschäfti-
gungsverhältnis sowie ehemalige 
Angestellte gefasst. 

5.35 Selbst genutztes Büro 
und/oder Praxisräume 

Mitversichert gilt die gesetzliche Haft-
pflicht aus dem Besitz und Gebrauch 
von selbst genutzten Büro- und/oder 
Praxisräumen im selbstbewohnten 
Haus, sofern der Anteil 25 % der 
Wohnfläche nicht übersteigt. 

5.36 Schäden durch das Abbrennen 
eines privaten Kleinfeuerwerks 



 

 

Eingeschlossen ist das erlaubte Ab-
brennen eines privaten Kleinfeuer-
werks. Kleinfeuerwerke sind gem. § 6 
Abs. 3 der Ersten Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz (1. SprengV) pyro-
technische Gegenstände der Klasse 

5.37 Nicht gewerbliches Babysitten 

Mitversichert ist die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers in 
der Tätigkeit als Babysitter, sofern die 
Tätigkeit nicht gewerbsmäßig ausge-
führt wird. 

5.38 Fahrradrennen 

Abweichend von 1.14 dieser BBR sind 
Radrennen, deren Vorbereitung und 
das Training versichert. Dies gilt nicht, 
sofern durch solche Radrennen, oder 
deren Vorbereitung und das Training 
Einkommen erzielt wird oder auf 
Grund von Verträgen Geld- oder 
Sachleistungen vereinnahmt werden. 

5.39 Künftige Bedingungsverbesse-
rungen 

Werden die dem Vertrag zugrundelie-
genden Allgemeinen Haftpflichtbedin-
gungen oder Besonderen Bedingun-
gen ausschließlich zum Vorteil der 
Versicherungsnehmer und ohne 
Mehrbeitrag geändert, so gelten die 
neuen Bedingungen mit sofortiger 
Wirkung auch für diesen Vertrag. 

5.40 Abweichungen gegenüber den 
GDV-Musterbedingungen 

Der Versicherer bestätigt, dass die 
dieser Haftpflichtversicherung zugrun-
deliegenden Bedingungen (AHB, 
Besondere Bedingungen) ausschließ-
lich zum Vorteil des Versicherungs-
nehmers von den durch den Gesamt-
verband der Versicherungswirtschaft 
(GDV) empfohlenen Bedingungen 
Stand 2008 abweichen. 

6 Deckungseinschränkungen 

Ausgenommen von der Versicherung 
und ggf. besonders zu versichern ist, 
was nicht nach dem Antrag ausdrück-
lich in Versicherung gegeben oder 
nach Besonderen Bedingungen oder 
Risikobeschreibungen ohne besonde-
re Prämie mitversichert ist, die gesetz-
liche Haftpflicht: 

 

 

6.1 Fahrzeuge 

wegen Schäden aus Gebrauch von 
Kraft-, Luft- (auch Raum-) oder Was-
serfahrzeugen gemäß nachfolgender 
Bestimmung: 

Nicht versichert ist die Haftpflicht des 
Eigentümers, Besitzers, Halters oder 
Führers eines Kraft-, Luft- (auch 
Raum-) oder Wasserfahrzeuge wegen 
Schäden, die durch den Gebrauch des 
Fahrzeuges verursacht werden (vgl. 
aber Abschnitt „Versicherte Risiken“ 
dieser BBR); 

6.2 Gemeingefahren 

wegen Schäden, die nachweislich auf 
Kriegsereignissen, anderen feindseli-
gen Handlungen, Aufruhr, inneren 
Unruhen, Generalstreik, illegalem 
Streik oder unmittelbar auf Verfügun-
gen oder Maßnahmen von Hoher 
Hand beruhen. Das gleiche gilt für 
Schäden durch höhere Gewalt, soweit 
sich elementare Naturkräfte ausge-
wirkt haben. 

7 Deckungsumfang für Vermögens-
schäden 

7.1 Eingeschlossen ist im Rahmen 
des Vertrages die gesetzliche 
Haftpflicht wegen Vermögens-
schäden im Sinne Ziff. 2.1 AHB 
aus Schadenereignissen, die wäh-
rend der Wirksamkeit der Versi-
cherung eingetreten sind. 

7.2 Ausgeschlossen sind Haftpflicht-
ansprüche aus: 

7.2.1 Schäden, die durch vom Versi-
cherungsnehmer (oder in seinem 
Auftrag oder für seine Rechnung 
von Dritten) hergestellte oder ge-
lieferte Sachen oder geleistete Ar-
beiten entstehen; 

7.2.2 Schäden durch ständige Emissi-
on (z. B. Geräusche, Gerüche, Er-
schütterungen); 

7.2.3 planender, beratender, bau- oder 
montageleitender, prüfender oder 
gutachterlicher Tätigkeit; 

7.2.4 Tätigkeiten im Zusammenhand 
mit Kredit-, Geld-, Versicherungs-, 
Grundstücks-, Leasing- oder ähnli-
chen wirtschaftlichen Geschäften, 
aus Zahlungsvorgängen aller Art, 
aus Kassenführung sowie Untreue 
und Unterschlagung; 

7.2.5 der Verletzung von gewerblichen 
Schutzrechten und Urheberrech-
ten; 

7.2.6 Nichteinhaltung von Fristen, 
Terminen, vor- und Kostenan-
schlägen; 

7.2.7 Ratschlägen, Empfehlungen 
oder Weisungen an wirtschaftlich 
verbundenen Unternehmen; 

7.2.8 Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit Rationalisierung und Automati-
sierung, Auskunftserteilung, Über-
setzung, Reisevermittlung und 
Reiseveranstaltung; 

7.2.9 dem vorsätzlichen Abweichen 
von gewerblichen oder behördli-
chen Vorschriften, von Anweisun-
gen oder Bedingungen des Auf-
traggebers oder aus sonstiger vor-
sätzlicher Pflichtverletzung; 

7.2.10 Abhandenkommen von Sa-
chen, z. B. von Geld, Wertpapie-
ren und anderen Wertsachen.



 

 

 


